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Was sagen Gefahrenkarten aus? 
 
 

Auf der Grundlage der Bundesgesetze über den Wasserbau und den Wald sind die Kantone 
verpflichtet, Gefahrenkarten für Hochwasser, Lawinen, Rutschungen sowie Sturzprozesse zu 
erstellen und diese bei raumwirksamen Tätigkeiten zu berücksichtigen. 

Die Gefahrenkarte (Abb. 1) gibt eine detaillierte Übersicht über die Gefährdungssituation in fünf 
Gefahrenstufen: 

 rot: erhebliche Gefährdung 

 blau: mittlere Gefährdung 

 gelb: geringe Gefährdung 

 gelb-weiss gestreift: Restgefährdung 

 weiss: keine oder vernachlässigbare Gefährdung 

Die Gefahrenkarte stellt Gefahrengebiete dar und bildet die Grundlage für die Ausscheidung von 
Gefahrenzonen in der Nutzungsplanung und für die Planung von Schutzmassnahmen. 

Gefahrenkarten und die dazugehörigen technischen Berichte enthalten detaillierte Angaben über 
Ursachen, Ablauf, räumliche Ausdehnung, Intensität und Eintretenswahrscheinlichkeit von 
Gefahrenprozessen. Ihre Bearbeitungstiefe ist entsprechend hoch. 

 

 
Abb. 1:  
Gefahrenkarte: Sie gibt eine detaillierte Übersicht über die 
Gefährdungssituation. Damit dient sie als Grundlage für die Ausscheidung 
von Gefahrenzonen und für die Festlegung der Nutzungsauflagen. 

Die Gefahrenstufen leiten sich aus der Intensität und der Wahrscheinlichkeit (bzw. Wiederkehrdauer) 
der einzelnen Gefahrenarten gemäss dem sogenannten Intensitäts-Wahrscheinlichkeits-Diagramm ab 
(Abb. 2), weshalb diese Parameter für sämtliche massgeblichen Gefahrenprozesse festgelegt werden 
müssen. Die Gefahrenstufen zeigen den Grad der Gefährdung von Menschen, Infrastrukturen und 
erheblichen Sachwerten auf, wodurch sich bestimmte Verhaltensweisen und Nutzungsarten ableiten 
lassen. Da die Gefahrenstufen für jeden Naturgefahrenprozess gleichwertig beurteilt werden können, 
ist die Vergleichbarkeit der Prozesse für eine ganzheitliche Massnahmenplanung gegeben. 
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Abb. 2: 
Gefahrenstufen: Ergebnis von Intensität und Wahrscheinlichkeit 

Bedeutung der Gefahrenzonen und raumplanerische Umsetzung 

 

 

Rot: erhebliche Gefährdung 

 Personen sind sowohl innerhalb als auch ausserhalb von Gebäuden gefährdet. 

 Mit der plötzlichen Zerstörung von Gebäuden ist zu rechnen. 

 Verbotsbereich: Keine Ausscheidung neuer Bauzonen; Rückzonung bzw. Auszonung 
nicht überbauter Bauzonen; keine Errichtung oder Erweiterung von Bauten und Anlagen; 
Erlass der notwendigen Nutzungsbeschränkungen bei bestehenden Bauten; 
Wiederaufbau zerstörter Bauten nur in Ausnahmefällen und nur mit Auflagen; Umbauten 
und Zweckänderungen nur mit Auflagen zur Risikoverminderung 

 

Blau: mittlere Gefährdung 

 Personen sind innerhalb von Gebäuden kaum gefährdet, jedoch ausserhalb davon. 

 Mit Schäden an Gebäuden ist zu rechnen, jedoch sind plötzliche Gebäudezerstörungen in 
diesem Gebiet nicht zu erwarten, falls gewisse Auflagen bezüglich Bauweise betrachtet 
werden. 

 Gebotsbereich: Ausscheidung neuer Bauzonen nur nach Prüfung von Alternativen und 
Vornahme einer Interessenabwägung; Baubewilligungen nur mit Auflagen; keine 
Erstellung von sensiblen Objekten; Erlass der notwendigen Nutzungsbeschränkungen bei 
bestehenden Bauten 

 

Gelb: geringe Gefährdung; gelb-weiss schraffiert: Restgefährdung 

 Personen sind kaum gefährdet. 

 Mit geringen Schäden an Gebäuden bzw. mit Behinderungen ist zu rechnen, zudem 
können erhebliche Sachschäden in Gebäuden auftreten. 

 Hinweisbereich: Hinweis auf die Gefahrensituation; Empfehlungen für bestehende 
Bauten; Erwägung von Auflagen für Neubauten (z.B. verstärkte bergseitige Wände gegen 
Lawinendruck), sensiblen Nutzungen oder grösseren Überbauungen / grossem 
Schadenpotenzial 

 

 

Genauere Informationen zum Umgang mit Naturgefahren in der Raumplanung finden Sie in der 
Empfehlung Raumplanung und Naturgefahren, BAFU/ARE, 2005.  
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